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§ 2
Die Umsätze aus der Lieferung von den im § 1 ge

nannten Fischwaren sowie von Seefischen und Süßwas
serfischen auf der Grundlage der Preisanordnung 
Nr. 1557 vom 24. September 1959 — Anordnung über die 
Preise für Seefische und Süßwasserfische — (Sonder
druck Nr. P 1152 des Gesetzblattes) sind im genossen
schaftlichen und privaten Großhandel von der Umsatz
steuer befreit.

§ 3
(1) Für die Umsätze aus der Lieferung der im § 1 ge

nannten Fischwaren nach der Preisanordnung Nr. 1558 
vom 24. September 1959 — Anordnung über die Preise 
für Fischwaren — (Sonderdruck Nr. P 1153 des Gesetz
blattes) im genossenschaftlichen, halbstaatlichen und 
privaten Einzelhandel ermäßigt sich die Umsatzsteuer 
von 3 °/o auf 1,5 °/o.

(2) Die im Abs. 1 genannten Einzelhandelsbetriebe 
können die Umsatzsteuer auf die steuerermäßigten Um
sätze aus der Lieferung von Fischwaren auf der Grund
lage des Wareneingangs zu Einzelhandelsverkaufsprei
sen ermitteln. Dabei ist es unerheblich, ob die Waren 
im jeweiligen Umsatzsteuer-Voranmeldungszeitraum 
bzw, Kalenderjahr verkauft wurden oder sich noch auf 
Lager befinden.

(3) Im Wareneingangsbuch sind die Einzelhandelsver
kaufspreise der bezogenen Fischwaren in einer beson
deren Spalte nachzuweisen. Sind Einzelhändler von der 
Führung des Wareneingangsbuches befreit, so ist der 
Wareneingang zum Einzelhandelsverkaufspreis auf 
einem besonderen Warenkonto nachzuweisen.

(4) Die Umsatzsteuerermäßigung wird auch für die 
am 15. Oktober 1959 im Einzelhandel vorhandenen Be
stände der im § 1 genannten Fischwaren gewährt.

§ 4
Die Umsätze aus der Lieferung von Kaffee auf der 

Grundlage der Preisanordnung Nr. 1556 vom 24. Sep
tember 1959 — Anordnung über die Preise für Roh- 
und Röstkaffee — (Sonderdruck Nr. P 1151 des Gesetz
blattes) sind in genossenschaftlichen, halbstaatlichen 
und privaten Industriebetrieben (Kaffeeröstereien) von 
der Umsatzsteuer befreit.

§ 5
Im übrigen gelten für die in den §§ 1 und 4 genannten 

genossenschaftlichen, halbstaatlichen und privaten Indu
striebetriebe die Bestimmungen der Anordnung vom 
1. Juli 1959 über die Anwendung der Umsatzsteuer
befreiung bei genossenschaftlichen, halbstaatlichen und 
privaten Produktionsbetrieben (GBl. I S. 620).

§ 6
(1) Für die in den §§ 1 und 4 aufgeführten Erzeug

nisse erstreckt sich die Umsatzsteuerfredheit genossen
schaftlicher, halbstaatlicher und privater Industrie
betriebe auch auf die Umsätze für die im Lohnverfah
ren durchgeführte Verarbeitung (z. B. Räuchern) von 
Fischen und Fischwaren sowie das Rösten von Kaffee.

(2) Die Umsatzsteuerermäßigung nach § 3 gilt nicht 
für Gaststätten.

§ 7
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 15. Oktober 

1959 in Kraft.
Berlin, den 21. November 1959

Der Minister der Finanzen 
R u m p f

Luftschutzanordnung Nr. 2*.
— Aufbau des Erweiterten Selbstschutzes 

im Luftschutz —
Vom 3. November 1959

Die Organisation eines wirksamen Schutzes der Werk
tätigen sowie der materiellen und kulturellen Werte in 
den öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Betrie
ben vor den Folgen von Angriffen aus der Luft hat im 
System des Luftschutzes insbesondere der Erweiterte 
Selbstschutz zu gewährleisten. Gemäß § 9 des Gesetzes 
vom 11. Februar 1958 über den Luftschutz in der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. I S. 121) wird im 
Einvernehmen nüt den Leitern der zuständigen zen
tralen Organe der staatlichen Verwaltung folgendes an
geordnet:

§ 1
Umfang des Erweiterten Selbstschutzes

(1) In den öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und 
Betrieben, in denen der Betriebsluftschutz nicht gefor
dert wird und in denen Selbstschutzmaßnahmen zum 
Schutz dieser Objekte und der in ihnen befindlichen 
Personen nicht ausreichen, ist der Erweiterte Selbst
schutz aufzubauen.

(2) öffentliche Get^ude. Einrichtungen und Betriebe —
nachioigenü Übjette genannt —, in denen der Er
weiterte Selbstschutz aufzubanen ist rö'duTcfions-

'betrieb'e' (in der Regel mit unter 500 Beschäftigten), 
Einrichtungen der LPG, VEG und MTS, Speicher und 
Lager der VEAB sowie des sozialistischen Handels und 
ähnliche Einrichtungen, VgggaRungsgebäude, Waren- 
und Geschäftshäuser, TheaterTMuseen,Lichtspielhäu- 
ser, Klubhäuser, Universitäter^ Hoch- und Fachschulen, 
allgemeinbildende Schulen, Großgaststätten, Hotels und 
Ferienheime, Krankenhäuser. Polikliniken sowie alle 
sonstigen ötienxucnen Gebäude und andere Einrich
tungen;

(3) Bestehen Zweifel über die Notwendigkeit des Auf
baus des Erweiterten Selbstschutzes in einzelnen Objek
ten, entscheidet der Vorsitzende des örtlichen Rates als 
Leiter des Luftschutzes.

§ 2
Aufgaben des Erweiterten Selbstschutzes

Die Hauptaufgaben des Erweiterten Selbstschutzes 
sind:

Schaffung von ausreichenden Schutzmöglichkeiten 
für die in den Objekten arbeitenden und vorüber
gehend anwesenden Personen;
Organisierung des Schutzes der im Objekt vorhan
denen materiellen und kulturellen Werte vor Aus
wirkungen von Luftangriffsmitteln;
Durchführung aller notwendigen Luftschutzmaß
nahmen, insbesondere Verdunklung und Sicherung 
der Löschwasserversorgung;
Aufbau von Veterinär-Trupps in den LPG, VEG, 
Instituten und anderen Einrichtungen der Land
wirtschaft für den Schutz und die veterinär-medi
zinische Behandlung von wertvollen Nutz- und 
Zuchttierbeständen;
Gewinnung der Angehörigen der Belegschaft des 
Objektes als Einsatzkräfte zur Bekämpfung der 
Folgen von Luftangriffen und Gewährleistung ihrer 
Ausrüstung und Ausbildung;
Organisierung der Maßnahmen zur Aufrechterhal
tung der Produktion bzw. des Dienstbereiches nach 
Eintritt der bedrohlichen Lage;

• Luftschutzanordnung Nr. 1 (GBl. I S. 673)


